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Öffnungszeiten: 

Gemeindeverwaltung 

Mo + Do: 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr;    Di: 09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr;  

Mi +  Fr:  nach Vereinbarung  

Sprechtag des Bürgermeisters: täglich, nach telefonischer Vereinbarung 

 

 

 

Wer dankbar jeden 

Sonnenstrahl genießt,  

wird auch mit dem Schatten  

zu leben wissen.  

 

Deutsches Sprichwort  

          
  

 

Rapsfeld am Rittergut in Crossen 

mailto:info@gemeinde-erlau.de
http://www.gemeinde-erlau.de/
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 Amtliche Bekanntmachungen 

In seiner 35. Sitzung vom 17.04.2019 fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss Nr.: 275/14 
Der Gemeinderat der Gemeinde Erlau stimmt dem vorliegenden Entwurf des Musterkonzessionsvertrages 
Strom der envia Mitteldeutsche Energie AG in der Fassung Februar 2017 zur Umsetzung als Vertrag mit 
der envia Mitteldeutsche Energie AG sowie der Nachtragsvereinbarung zum Konzessionsvertrag vom 
23.07.2003 / 24.07.2003 zu.  
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Anforderungen zur Vorlagepflicht gegenüber der Rechts-
aufsichtsbehörde entsprechend § 102 SächsGemO zu entsprechen und nach Eingang der 
Bestätigung den neuen Vertrag mit der envia Mitteldeutsche Energie AG sowie die 
Nachtragsvereinbarung zu unterzeichnen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Beschluss Nr.: 276/14 
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister den Vertrag mit dem RIEDEL-Verlag zu unterzeichnen. Der 
als Anlage beigef¿gte Vertragsentwurf ist im Punkt 2 ĂProduktbeschreibung/Inhaltñ, erster Anstrich wie folgt 
anzupassen: 
Ă- Die gesamte Ausgabe wird auf Bilderdruckpapier gedruckt.ñ 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Beschluss Nr.: 277/14 
Die während der öffentlichen Auslegung des überarbeiteten Entwurfes der 1. Änderung der 
Außenbereichssatzung ĂUntergrabenñ eingegangenen Stellungnahmen der Trªger ºffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB hat der Gemeinderat der Gemeinde Erlau mit folgendem Ergebnis geprüft. 
Während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB gingen keine Anregungen von Bürgern ein. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Erlau beschließt am 17.04.2019, den Abwägungsvorschlägen zu den 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die aus dem als Anlage beigefügten Abwägungsprotokoll 
hervorgehen, zu folgen und in die Planzeichnung bzw. Begründung einzuarbeiten bzw. abzuwägen. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Trägern öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht 
haben, dieses Abwägungsergebnis einschließlich der Begründung hierzu mitzuteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Beschluss Nr.: 278/14 
Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung, die verbindliche Planfassung und deren Begründung 
der 1.  nderung der AuÇenbereichssatzung ĂUntergrabenñ in Erlau OT Milkau vom 26.10.2018, 
redaktionell geändert am 20.02.2019, zu billigen.  
Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) und auf die Fälligkeit und das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen nach §44 BauGB hinzuweisen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Beschluss Nr.: 279/14 
Der Gemeinderat Erlau beschlieÇt die BaumaÇnahme ĂErsatzneubau Durchlass LindenstraÇeñ in Erlau OT 
Crossen an die Firma Delling-BAU GmbH aus ClauÇnitz mit einer Gesamtsumme von 56.974,20 ú zu 
vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Beschluss Nr.: 280/14 
Der Gemeinderat Erlau beschließt die Widmung von 270 m² (ca. 19 m x 14 m) der Flurstücke 78/1; 79; 
592/6; 600/1, Gemarkung Schweikershain, zum beschränkt-ºffentlichen Platz ĂParkplatz ehem. Kaufhalleñ 
in Erlau OT Schweikershain. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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 Berichtigung der Bekanntmachung im Amtsblatt April 2019 
aufgrund eines Fehlers des Planungsbüros 

In seiner 34. Sitzung vom 13.03.2019 fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
 

Beschluss Nr.: 270/14 

¶ Die erneute Beteiligung der ¥ffentlichkeit zum vorzeitigen Bebauungsplan ĂGewerbegebiet 
Diebstraße ï Gemeinde Erlauñ in der Fassung vom 30.11.2018 durch Auslegung erfolgte im 
Zeitraum vom 28.01.2019 bis einschließlich 22.02.2019. Die Unterlagen wurden zeitgleich 
im Beteiligungsportal Sachsen veröffentlicht. Stellungnahmen von Bürgern wurden nicht 
abgegeben. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 

¶ Der vorzeitige Bebauungsplan ĂGewerbegebiet DiebstraÇe ï Gemeinde Erlauñ in der 
Fassung vom 28.02.2019, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen wird als Satzung beschlossen. 

¶ Die Begründung in der Fassung vom 28.02.2019 und der Umweltbericht in der Fassung vom 
25.10.2017 sowie die Anhänge zur Begründung 

o Mengenermittlung Niederschlagswasser 
o Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach UVPG vom 20.01.2016 
o Grünordnungsplan vom 25.10.2017 
o Artenschutzfachbeitrag 25.10.2017 
o Schalltechnisches Gutachten vom 16.10.2017 
o DIN 45691 
o Öffentlich rechtliche Vereinbarung Gemeinde Erlau ï Tenowo GmbH 
o Verträge zu den Ökokontomaßnahmen 

Á Vertrag Maßnahmen E1 und E4 ï Staatsbetrieb Zentrales 
Flächenmanagement Sachsen ï Tenowo GmbH 

Á Vertrag Maßnahme E2 ï Albert Schmailzl ï Tenowo GmbH 
Á Vertrag Maßnahme E4 ï Bergmann & Hagen GbR ï Tenowo GmbH 

werden gem. § 10 Abs. 1 BauGB gebilligt. 

¶ Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung bei der Genehmigungsbehörde des 
Landratsamtes Mittelsachsen einzureichen. 

¶ Die Beschlüsse sind ortsüblich bekanntzumachen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Öffentliche Bekanntmachung 

Einziehung nach dem Straßengesetz des Freistaates Sachsen 
 

Die nachfolgend aufgeführte Ortsstraße wird gemäß § 8 Abs. 2 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SächsStrG) vom 21. Januar 1993, rechtsbereinigt mit Stand vom 01.Oktober 2004, da keine 
Verkehrsbedeutung mehr vorliegt, mit Wirkung vom 01. August 2019 eingezogen: 
 

Lage Gemarkung Flurstücke Länge 

OrtsstraÇe ĂWeg zum 
24 WEñ 

Kleinmilkau 113/10; 113/8; 114/16 94 m 

 

Pläne, aus denen die genaue Lage ersichtlich ist, können bei der Gemeindeverwaltung Erlau, Bauamt, 
Niedercrossen 45, 09306 Erlau während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen die Einziehung kann innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung Erlau, Niedercrossen 45, 09306 Erlau, einzulegen. 
 

Erlau, 30. April 2019 
 

 
gez. Peter Ahnert 
Bürgermeister 
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 Wahlbekanntmachung 

1. 

Am 26. Mai 2019 finden in der Gemeinde Erlau  
 

gleichzeitig                  die Europawahl 
                                                      die Wahl des Gemeinderats und  

                                              die Kreistagswahl 
 
statt. 

 
Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 

2. Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk 
Nr. 

Abgrenzung des Wahlbezirks 
Bezeichnung 
des Wahlraums  

140 Erlau OT Crossen 
Gemeindeverwaltung 
Erlau/Arztpraxis 

141 Erlau 
Grundschule Erlau 
 

142 
Erlau OT Milkau, OT Naundorf, OT Neugepülzig,  
OT Sachsendorf, OT Theesdorf 

Ev. Werkschule Milkau,  
Speiseraum, barrierefrei 

143 Erlau OT Schweikershain, OT Beerwalde 
Förderschule Schweikershain 
 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten im Zeitraum 
vom 15. April 2019 bis zum 5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.  
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahlraum 
das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm).  

  
       

Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses 

 
    am 26.05.2019, um 17.00 Uhr, in der  Gemeindeverwaltung Erlau,  
        Versammlungsraum,  
              Niedercrossen 45, 09306 Erlau 
 
          zusammen. 
 
3. Ausübung des Wahlrechts 
 Jeder Wahlberechtigte kann ïaußer er besitzt einen Wahlschein- nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 

wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie der amtliche Personalausweis ï bei ausländischen 

Unionsbürgern der gültige Identitätsausweis - oder Reisepass mitzubringen.  
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die 
Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Das 
Filmen und Fotografieren in der Wahlkabine ist verboten. 

 
 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt für 

Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 
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Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann bzw. der durch körperliche Gebrechen gehindert ist, 
seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt. 

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten (§ 17 Abs. 2 KomWG). 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 
Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Abs. 3 KomWG). 

 
4.  Stimmzettel, Stimmenzahl, Stimmabgabe 

4.1 Wahl zum Europäischen Parlament 

Der Stimmzettel für die Wahl zum Europäischen Parlament (Farbe weiß/weißlich) enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von 
der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

4.2 Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl/Kreistagswahlen) 

Die Stimmzettel sind von folgender Farbe 

 

Wahlart Wahlgebiet/Wahlkreis Farbe 

Gemeinderatswahl Erlau gelb 

Kreistagswahl Mittelsachsen 4 rosa 

 
Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat/Kreistag jeweils drei Stimmen: 

Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer  

a) die für den Wahlkreis/das Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung und in der 
gemäß § 19 Abs. 5 KomWO bestimmten Reihenfolge, 

b) die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der 
Kreistagswahl sind ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend der nach § 20 Abs. 2 KomWO 
bekanntgemachten Anschrift angegeben.  

Die Wahlen werden in Verhältniswahl durchgeführt. 

Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wahlberechtigte kann 
seine Stimme Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen (panaschieren) oder einem Bewerber bis zu drei 
Stimmen (kumulieren) geben. Der Wahlberechtigte gibt dabei seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel den oder die Bewerber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder auf andere 
eindeutige Weise kennzeichnet. 

 

5.   Wahl mit Wahlschein oder durch Briefwahl 

Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils 
gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises Mittelsachsen oder 
- durch Briefwahl 

teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Europawahl, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 

  und 

- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
 ist, aufgedruckt ist. 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt. Der Wahlschein für die  

 Farbe  

Kommunalwahlen ist von weißer Farbe. 

Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zuständigen Wahlgebiets/Wahlkreises  

 oder 

- durch Briefwahl 

teilnehmen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen, kann die 
persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen.  

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 

- einen amtlichen Wahlschein 

- die seiner Wahlberechtigung entsprechenden amtlichen Stimmzettel  

- einen amtlichen 

Farbe 
 

gelben Stimmzettelumschlag 

- einen amtlichen 

Farbe 
 

orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem die Adresse aufge- 

  druckt ist, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 

5.3 Die Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen und den Wahlscheinen mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt müssen so 
rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen übersendet werden, dass sie dort jeweils spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
 29.04.2019 

 

 

 

 

 

 

Peter Ahnert 
Bürgermeister 

 Baby-Begrüßungsgeld 
 

  Die Auszahlung des Baby-Begrüßungsgeldes erfolgt am 
 

    Mittwoch, den 22. Mai 2019 
  um 10.00 Uhr 

  in der ĂAlten M¿hleñ im OT Schweikershain. 
 

Es sind alle Babys mit Ihren Eltern herzlich eingeladen, die in diesem Jahr geboren wurden und in der 
Gemeinde Erlau mit Hauptwohnsitz wohnen. Willkommen sind auch die Babys mit Ihren Eltern, die 2018 
keine Gelegenheit zur Teilnahme an der Auszahlung hatten. 
 
Peter Ahnert 
Bürgermeister 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja98Crs-jhAhVIr6QKHTWzDWQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pp-stamps.de%2Fstempel%2Fgruesse---glueckwuensche%2Fstorch-mit-baby---l-1826.html&psig=AOvVaw3n9QzquYMwFU4-7-YBGxzQ&ust=1556184009497675
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Landtagswahl am 01. September 2019 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 

für die organisatorische Bewältigung der Arbeit in den Wahllokalen werden interessierte 

Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung gesucht. Wer zu solchem Engagement am 

Wahltag bereit ist, wird gebeten den unten abgebildeten Abschnitt auszufüllen und in der 

Gemeindeverwaltung abzugeben oder an die angegebene Adresse zu senden. 

 

Wir freuen uns über jeden Bürger, der seine Bereitschaft zur Mithilfe erklärt. 

 

Bei telefonischer Anmeldung können Sie den nachfolgenden Anschluss der Gemeindeverwaltung Erlau 

nutzen: 03727/945812 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Ahnert 

Bürgermeister 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bereitschaftserklärung Wahlhelfer 

 

Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft zur Mitwirkung als Wahlhelfer zur 

 

 Landtagswahl am 01. September 2019 

 

Name, Vorname  ............................................................................ 

 

Geburtsjahr    ............................................................................ 

 

Straße, Hausnummer   ............................................................................ 

 

PLZ, Ort    ............................................................................ 

 

gewünschtes Wahllokal  ............................................................................ 

 

Unterschrift    ............................................................................ 

 

Zu senden an: Gemeinde Erlau, Wahlamt, Niedercrossen 45, 09306 Erlau 

 

 
H i n w e i s:  Die nächste Ausgabe erscheint am 10.06.2019. 
   

   Redaktionsschluss von Beiträgen für Veröffentlichungen im  
ĂInformationsblatt der Gemeinde Erlauñ zur Juni-Ausgabe 2019 ist:    

    

                          Freitag, der 24. Mai 2019. 
 

Alle später eingegangenen Beiträge können erst in der nächsten  
Ausgabe berücksichtigt werden. 
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 Aus dem Baugeschehen der Gemeinde 

  

Anfang April konnten die Arbeiten an der Fassade des Sanitärgebäudes der Kita 
Schweikershain abgeschlossen werden. Die neue Tür des Nebeneinganges erhielt neben einer 
Rampe mit Geländer ein Vordach zum Schutz vor Witterungseinflüssen. 

  

In den Monaten Januar bis März wurden an 
zwei Löschteichen in Crossen und 
Theesdorf Sanierungsarbeiten durchgeführt. 
Am Crossener Teich wurde außerdem der 
Teichmönch erneuert. 
Wir bedanken uns bei den Firmen BWC 
Buschmann aus Erlau sowie der M. Wolff 
GmbH aus Milkau für die Unterstützung. 

 

Geänderte Öffnungszeiten 
 

Das Bauamt bleibt am   13.05.2019   geschlossen. 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeindeverwaltung Erlau      17.04.2019 

         Aktenzeichen: GR 280/14 
    Widmung öffentlicher Straßen 
1. Straßenbeschreibung 

 Bezeichnung der Straße (Name, bisherige Straßenklasse / Hinweis auf Neubau) 
 

Parkplatz ehem. Kaufhalle Schweikershain 
 

Beschreibung des Anfangspunktes (z.B. VNK, Station; seither-km) 

 

S 200  
 

Beschreibung des Endpunktes (z.B. VNK, Station; seither-km) 

 
Teich auf Flurstück 78/1, Schweikershain 

Gemeinde 
 

Erlau 

Landkreis 
 

Mittelsachsen 

 2. Verfügung 
2.1 Die unter 1. bezeichnete bestehende Straße wurde gewidmet: zum beschränkt-öffentlichen Platz  
2.2 Widmungsbeschränkungen: keine 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast): Gemeinde Erlau 
4. Wirksamwerden:  01.06.2019 
5. Sonstiges: 
5.1 Gründe für die Widmung: Der Parkplatz wird durch Nutzer der Turnhalle und Kegelbahn belegt und muss deshalb einen 

öffentlichen Charakter haben. Die Nutzung erfolgt seit mehreren Jahren. Die Widmung wird zur Bereinigung der Rechtslage 
nachträglich durchgeführt. 
5.2 Die Verfügung nach Nr. 2 kann während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden bei: 
  Gemeindeverwaltung Erlau, Niedercrossen 45, 09306 Erlau 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei  
  Gemeindeverwaltung Erlau, Niedercrossen 45, 09306 Erlau 
Widerspruch eingelegt werden. 
 
gez. Peter Ahnert    
Bürgermeister 
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